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I. ‚Neuroenhancement‘: Annäherungen 
an einen problematischen Begriff

Nehmen wir an, man könnte das Schlafb edürfnis 
der Menschen herabsetzen und sie leistungsfähiger 
machen, indem man Gehirngewebe entsprechend 
züchtet, klont oder unser Gehirn biotechnolo-
gisch mit einem Computer vernetzt. Solche Fanta-
sien über die Vergrößerung oder Erweiterung der 
Gehirnkapazität stehen hinter dem Begriff  des sog. 
Neuroenhancements. Doch will man diesen Aus-
druck auch unabhängig von solchen Fantasien be-
griffl  ich scharf fassen, zeigt sich, dass er grundsätz-
lich immer wertend verwendet wird. Er ist stets 
ambivalent und beruht somit bereits auf einer ethi-
schen Vorentscheidung. Die Verwendung des Be-
griff s ist zudem unscharf, da nie eindeutig ist, ob 
es sich bei einer in Frage stehenden Maßnahme um 
eine ‚Th erapie‘ oder um eine ‚Erweiterung‘ bezie-
hungsweise ‚Verbesserung‘ im wortwörtlichen Sinne 
von ‚Enhancement‘ handelt. Wenn sich das Heilen 
an dem objektivierbaren Maßstab eines gesunden 
Menschen orientiert, ist mit Erweiterung dann das 
gemeint, wozu das menschliche Gehirn bisher noch 
nicht in der Lage war? Bekäme eine blinde Person 
ein Implantat eingesetzt, um wieder sehen zu kön-
nen, könnten wir theoretisch dieselbe Technik an-
wenden, um für einen gesunden Menschen die 
Farbwahrnehmung einer Biene unmittelbar zu si-
mulieren. Würden wir einem Patienten nach ei-
nem Schlaganfall einen Neuro-Chip implantieren, 
damit er wieder sprechen kann, lässt sich diese Art 
Chip dann nicht ebenso bei Kindern zugunsten ei-
nes eff ektiveren schulischen Fremdsprachenerwerbs 
einsetzen? – Die Grenze zwischen Heilen und Ver-
bessern verschwimmt. Wo beginnt Neuroenhance-
ment? Ist Kaff ee schon ein Enhancer – oder eher 
nicht, weil Kaff ee zu trinken eine gesellschaft lich 

eingespielte Praxis ist? Wenn es ethisch anerkannt 
ist, dass eine Person über den Tag verteilt mehre-
re Tassen Kaff ee zu sich nimmt, ist es dann verwerf-
lich, wenn jemand anderes eine Koff eintablette und 
damit dieselbe Menge des Wirkstoff s in konzent-
rierter Form einnimmt?

Armin Grunwald versteht unter Enhancement 
einen Prozess, in dem „übliche menschliche Fä-
higkeiten überschritten“ werden.1 Allerdings er-
zeugt diese Kennzeichnung neue Indiff erenzen, 
etwa wenn technische Implantate eingesetzt wer-
den, um nach einem Unfall die übliche Leistungsfä-
higkeit von Patienten wiederherzustellen. Hier wird 
zwar nur eine „Funktionsäquivalenz“ der Wahr-
nehmungsfähigkeit erreicht, allerdings indem ein 
Mensch neue „Organe“ erhält. Es wird ein Mensch 
„verändert“ (und nicht nur geheilt), ohne ihn aber 
zu „verbessern“: Es entstehen zwar keine neuen 
Wahrnehmungsfunktionen, aber neue Körperfunk-
tionen, weil der Körper erweitert wird.

Weiterhin stellt sich die Frage, ob ein Enhancer 
im menschlichen Körper platziert sein muss oder 
ob nicht auch ein Smartphone, das eine Fremd-
sprache simultan übersetzt, oder die Google-Brille2 
durchaus Vergleichbares leisten wie ein program-
mierter Sprach-Chip direkt im Gehirn.

Neuroenhancement aus 
theologisch-ethischer Perspektive

1 Zum Folgenden s. 
Grunwald, A. (2013): 
Die „technische Verbes-
serung“ des Menschen. 
Mögliche Wege in 
die gesellschaftliche 
Realität. In: Ebert, U./
Riha, O./Zerling, L. 
(Hrsg.): Der Mensch der 
Zukunft – Hintergründe, 
Ziele und Probleme des 
Human Enhancement. 
Tagung der Kommission 
Wissenschaft & Werte 
in Leipzig, 17./18. Fe-
bruar 2012. Stuttgart/
Leipzig, S. 62–80, hier 
S. 66ff.

2 http://www.
spektrum.de/news/
was-bringt-ihnen-
google-glass/1188473 
[04.07.2016].
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Derzeit scheint sich die gesellschaft liche Mei-
nung darüber zu wandeln, woraus der menschli-
che Körper eigentlich besteht und wo er sich befi n-
det. Wo beispielsweise befi ndet sich ein Computer 
spielendes Kind: vor dem Bildschirm oder in sei-
ner virtuellen Rolle? Zumindest in der Eigenwahr-
nehmung ist in sogenannten ‚Immersionsprozessen‘, 
das heißt beim Eintauchen in virtuelle Räume und 
Körper, nicht mehr eindeutig zu bestimmen, wo 
man sich körperlich befi ndet – die Leitunterschei-
dungen von ‚innen und außen‘ oder ‚Leib und Kör-
per‘ vermischen sich. Yvonne Hofstetter u.a. konsta-
tieren in ihrem Manifest „Wie Algorithmen und Big 
Data unsere Zukunft  bestimmen“, dass Computer 
mithilfe von ‚Big Data‘ unser Verhalten immer weit-
gehender berechnen und steuern. 

Wir werden nicht nur psychologisch vermes-
sen, sondern orientieren uns auch an diesen 

Messungen, was wiederum unser Denken und 
Verhalten vorhersehbarer macht.3 

Obwohl sich die Computersysteme irgendwo an-
ders befi nden als wir, können wir zu durchschau-
baren Programmen werden, indem wir aus empiri-
schen Messungen und virtuellen Simulationen ohne 
Weiteres mentale Leitlinien und Überzeugungen 
ableiten. Darüber hinaus scheint technisch greif-
bar zu sein, das Erbgut durch Transplantation von 
Hirngeweben informationstechnologisch zu erwei-
tern oder das Erinnerungsvermögen mittels Neuro-
prothesen zu verbessern.4 Technisch gesehen funk-
tionieren Hirne ebenso wie Computer, nämlich 
elektrisch, und müssten daher mithilfe neurona-
ler Adapter zu verbinden sein. Derartige Körperer-
weiterungen würden tatsächlich ‚Cyborgs‘ entstehen 
lassen.5 Hier wird die Grenze zum Transhumanis-
mus überschritten, indem die kontinuierliche ma-
schinelle Erweiterung des menschlichen Körpers 
bis hin zur Ununterscheidbarkeit zwischen Mensch 
und Maschine vorgenommen wird.

Aufgrund der angedeuteten terminologischen 
Schwächen empfi ehlt sich ein schlichter Begriff  von 
Neuroenhancement, der sich an Beispielen und Fäl-
len orientiert, die landläufi g unter Neuroenhance-
ment diskutiert werden: Neuroenhancer werden zur 
Leistungssteigerung eingenommen, Psychopharma-
ka etwa sollen Menschen, die durchaus leistungs-
stark sind, aber von Depressionen, Schlafstörungen 
oder Stresssymptomen geplagt sind, wieder alltags- 
und arbeitstauglich machen. Dabei werden die Ur-
sachen weniger therapeutisch behandelt als medika-
mentös unterdrückt. Auch durch Neuro-Chips kann 
die Gehirntätigkeit direkt aktiviert werden, um Pro-
thesen wie einen künstlichen Arm zu steuern – 
der Chip wird dann zum künstlichen Aktuator.6 
Mit Hilfe einer Neuroprothese könnte das Erinne-
rungsvermögen verbessert werden, indem Gedächt-
nisinhalte über elektrische Impulse aus dem Kurz-

zeit- in das Langzeitgedächtnis übertragen werden. 
Durch Transplantation gentechnologisch gezüch-
teter Hirngewebe könnte das Erbgut informations-
technologisch erweitert werden. 

Diese Maßnahmen fallen nicht nur unter den 
Begriff  der Neuroenhancer, weil sie die Eigenschaft  
besitzen, ‚verbessernd‘ zu sein, sondern weil sie da-
rüber hinaus für Neuroenhancer gehalten und als 
solche verwendet werden. Auf andere Mensch-Ma-
schine-Kopplungen, die – wie selbstfahrende Autos 
– auch den menschlichen Körper ‚erweitern‘, trifft   
das letztere Kriterium bislang nicht zu.

Welche ethischen Werte bei der Untersuchung 
der spezifi schen Fälle tangiert werden, soll im Fol-
genden kurz angerissen und im Anschluss näher er-
läutert und normethisch überprüft  werden.

1. Fairness: Welche Wettbewerbsvorteile hat ein 
‚gedopter‘ Mitbewerber auf eine Arbeitsstelle? 

2. Reversibilität: Verletzt die Anwendung oder 
Einnahme eines Neuroenhancers die körperlich-
persönliche Integrität eines Menschen, wenn sie ir-
reversibel ist? 

3. Risiken: Auf welche Gesundheitsrisiken lässt 
man sich mit der Einnahme aktueller Neuroenhan-
cer ein?

4. Freiheit: Kann ein Subjekt frei entscheiden, 
nicht nur sich zu verändern oder zu verbessern, 
sondern dabei ein anderer zu werden? (Wer ist der 
‚Autos‘ der Autonomie?)

5. Playing God: Spielt der Mensch Gott, indem 
er sich zum Schöpfer seiner selbst macht und seine 
Natur kontinuierlich perfektioniert? 
Nach der normethischen Beantwortung dieser fünf 
Fragen sollen in einem letzten Schritt diejenigen 
Prinzipien vertieft  werden, die am aussichtsreichs-
ten erscheinen, um das Th ema Neuroenhancement 
zu erklären.

II. Einwände gegen Neuroenhancer auf 
dem Prüfstand

1. Fairness: Schon heute zeigt sich, dass gesunde 
Menschen leistungssteigernde oder stimmungsauf-
hellende Medikamente verwenden, um in Ausbil-
dung oder Beruf erfolgreich zu sein.7 Das ist aber 
nur solange unfair, als lediglich Privilegierte Zu-
gang zu solchen Mitteln haben.8 Wird dagegen der 
Zugang „demokratisiert“ – durch Kostenübernah-
me der Krankenversicherungen oder notfalls durch 
staatliche Förderung –, so entfällt dieser Einwand, 
weil Intelligenzsteigerung zu einem allgemeinen In-
teresse mutiert.9 Mit einem allgemeinen Interesse 
an Intelligenzsteigerung bleibt dem Einzelnen in-
des immer weniger Raum, sich gegen eine „Medi-
kalisierung unserer Lebenswelt“10 zu entscheiden. 
Analog zum staatlichen Impfzwang würde auf diese 
Weise das Recht auf den eigenen Körper und sogar 
auf die eigene Persönlichkeit herabgesetzt.

Gibt es nun einen prinzipiellen Unterschied zwi-
schen allgemeiner Schulpfl icht und dem Zwang, 

3 http://www.spektrum.
de/news/wie-algorith 
men-und-big-data-
unsere-zukunft-be 
stimmen/1375933 
[04.07.2016].

4 http://www.spektrum.
de/news/neuropro 
these-als-gedaecht 
nisstuetze/1114125 
[03.07.2016].

5 Vgl. Irrgang, B. 
(2012): Projektmedi-
zin. Neue Medizin, 
technologie-induzierter 
Wertewandel und 
ethische Pragmatik. 
Stuttgart, S. 188. Der 
sogenannte ‚Transhu-
manismus‘ begrüßt die 
kontinuierliche techni-
sche Erweiterung des 
Menschen bis zu dessen 
Ununterscheidbarkeit 
mit Maschinen.

6 Irrgang, B. (2012): 
Projektmedizin. Neue 
Medizin, technologie-
induzierter Werte-
wandel und ethische 
Pragmatik. Stuttgart, 
S. 189.

7 Vgl. Haustein, U.-F. 
(2013): Neuroenhan-
cement – medizinische 
Aspekte. In: Ebert, U./
Riha, O./Zerling, L. 
(Hrsg.): Der Mensch der 
Zukunft – Hintergründe, 
Ziele und Probleme des 
Human Enhancement. 
Tagung der Kommission 
Wissenschaft & Werte 
in Leipzig, 17./18. Fe-
bruar 2012. Stuttgart/
Leipzig, S. 159–169, 
hier S. 160f.

8 Clausen, J./Müller, 
O./Schwenzfeuer, S. 
(2008): Neuroethik. 
Aktuelle Fragen im 
Spannungsfeld zwischen 
Neurowissenschaften 
und Ethik. In: ZEE 52, 
S. 286–297, hier S. 293.

9 Irrgang, B. (2012): 
Projektmedizin. Neue 
Medizin, technologie-
induzierter Werte-
wandel und ethische 
Pragmatik. Stuttgart, 
S. 111f.

10 Clausen, J./Müller, 
O./Schwenzfeuer, S. 
(2008): Neuroethik. 
Aktuelle Fragen im 
Spannungsfeld zwischen 
Neurowissenschaften 
und Ethik. In: ZEE 52, 
S. 286–297, hier S. 294.
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um die Autonomie von Patienten zu stärken. Neu-
roenhancement ist in diesem Sinne an den Pati-
entenwillen zurückzubinden, also als eine reversi-
ble Technik von Anfang an zu konstruieren. Etwa 
könnten ‚Stand-by-Schalter‘ entwickelt werden, die 
es Nutzern ermöglichen, ihre Neuro-Chips selbst 
zeitweise oder ganz abzuschalten. 

Was das Suchtrisiko anbelangt, so ist die 
menschliche Autonomie bereits beim gesellschaft -
lich akzeptierten Konsum von Hirnstimulanzen wie 
Kaff ee oder Alkohol gefährdet.13 Hier lassen wir uns 
mit Überzeugung auf irreversible Risiken ein, weil 
wir unsere Freiheit nicht beschneiden wollen. Frei-
heit bedeutet nämlich die Bereitschaft , Risiken zu 
übernehmen, sogar das Risiko, an der Freiheit zu 
scheitern.

Aber lässt sich, sozialethisch gefragt, die ‚Medi-
kalisierung unserer Lebenswelt‘ wieder rückgän-
gig machen, sobald wir uns einmal dafür entschie-
den haben? Eine technikoff ene Gesellschaft , die den 
Einstieg ins Neuroenhancement zulässt, wird ver-
mutlich auch off en sein für weitere Innovationen, 
die auch diese Technik wieder ablösen. Stellt sich 
etwa im Lauf der Technikentwicklung heraus, dass 
es eff ektivere Möglichkeiten zur Intelligenzsteige-
rung gibt, ohne medizinisch oder medizintechnisch 
in den Menschen einzugreifen, so würde die Nach-
frage nach Neuroenhancement und somit auch das 
Angebot wieder zurückgehen. Sobald die Konversa-
tion mit Menschen anderer Sprache künft ig zuver-
lässig am Smartphone simultan übersetzt werden 

11 Güntürkün, O. 
(2011): Intelligenz ohne 
Cortex. Die Evolution 
kognitiver Leistun-
gen bei Vögeln. In: 
Gerhardt, V./Lucas, K./
Stock, G.: (Hrsg.): Evo-
lution. Theorie, Formen 
und Konsequenzen 
eines Paradigmas in 
Natur, Technik und 
Kultur. Berlin, S. 79–88, 
hier S. 87.

12 Irrgang, B. (2012): 
Projektmedizin. Neue 
Medizin, technologie-
induzierter Werte-
wandel und ethische 
Pragmatik. Stuttgart, 
S. 109.

13 A. a. O, S. 107.

14 Eine ähnliche Ent-
lastung intelligenter 
Leistungen zeigt sich 
derzeit bei der Entwick-
lung des selbstfahren-
den Autos.

15 Darauf zielt das 
polemische Bonmot von 
Slavoj Žižek, der fragt: 
Wenn die Neurowis-
senschaften zeigen 
können, wie das Gehirn 
funktioniert, „warum 

Neuroenhancer zu benutzen? Man könnte argu-
mentieren, dass sozialstaatliches ‚Fördern und For-
dern‘ nicht auf die Optimierung des Menschen 
zielt, sondern nur auf die gesellschaft liche Integra-
tion und damit gerade auf die Möglichkeit des Ein-
zelnen, in der sozialen Interaktion fair behandelt zu 
werden. Aber: Bei einer ‚Demokratisierung‘ leis-
tungssteigender biotechnischer Mittel wäre genau 
das der Fall: Alle Menschen erhielten die gleichen 
Optimierungs- und damit Aufstiegschancen. Der 
befürchtete Verlust von Privatheit durch Enhan-
cer scheint daher allenfalls ein gradueller und kein 
prinzipieller zu sein. Neuroenhancement ist ledig-
lich eine Strategie der sukzessiven Intelligenzstei-
gerung. Optimierung setzt daher ein inadäquates 
Konzept „vollkommener Intelligenz“ voraus, da es 
nicht einmal eine einheitliche Defi nition von Intel-
ligenz gibt.11

2.Reversibilität: Warum ist Reversibilität ein ethi-
scher Wert? Weil damit Fehler rückgängig gemacht 
werden können und weil der Mensch seine Freiheit 
behält, eingeschlagene Wege zu überdenken. Wird 
jemand, der mit einem leistungssteigernden Mittel 
Erfolg hatte, jemals wieder darauf verzichten kön-
nen? Besteht nicht auch hier ein Risiko, süchtig zu 
werden?12 Und sind Neuro-Implantate nicht bereits 
Eingriff e, die sich ohne fremde Hilfe nicht abschal-
ten oder herausnehmen lassen?

Das Medizinrecht der vergangenen Jahrzehnte 
hat bahnbrechende Entwicklungen durchgemacht, 
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kann, wird sich kaum noch jemand für das Erler-
nen von Fremdsprachen oder für Fremdsprachen-
Chips im Hirn interessieren.14

Ein viel bedeutsameres Argument gegen den so-
zialethischen Einwand der drohenden Irreversi-
bilität scheint jedoch in einer Güterabwägung zu 
bestehen: Wo zieht man die Grenze für ein Neuro-
enhancerverbot? Ist bereits die Einnahme von Kof-
fein eine Straft at? Ist die Förderung hochbegabter 
Schüler zu verbieten, weil dabei im Gehirn Dopa-
min ausgeschüttet wird?15

Ein restriktiver Umgang mit Neuroenhancern 
begrenzt also willkürlich und ohne moralische Si-
gnifi kanz den Bereich des Erlaubten und führt da-
durch in jedem Fall zu drastischen Einschnitten in 
die persönliche Freiheit.

3. Risiken: Das Th ema der Risiken haben wir be-
reits im vorigen Punkt behandelt, als es um das Ver-
hältnis von Freiheit, Reversibilität und Risiken ging. 
Grundsätzlich ist auf den oben formulierten Ein-
wand zu antworten, dass es keine objektiven Krite-
rien dafür gibt, ab wann ein Risiko nicht mehr zu-
mutbar ist – außer wenn das Risiko so hoch ist, dass 
die Menschheit in ihrer Existenz bedroht wird.16 
Ansonsten ergibt sich die Zumutbarkeit von Risi-
ken durch Austarieren und Verhandeln. Zwar gilt: 
„Die heute verfügbaren Neurodoping-Pillen haben 
alle ihre Nebenwirkungen“17, doch diese Einsicht ist 
nicht ausreichend, um Neuroenhancer prinzipiell 
zu verbieten. Fast alles, was Menschen tun, hat seine 
Nebenwirkungen, ohne dass es dadurch verboten 
wird, da dies die menschliche Freiheit einschränkt.

4. Freiheit: Ein ethisch signifi kanter Unterschied 
im Gebrauch von Neuroenhancern entsteht in 
dem Moment, wenn ein Mensch aufgrund persön-
licher Selbstbestimmung nicht nur sich selbst ver-
ändert, sondern ein anderer wird.18 Diese Diff e-
renz wird zwar oft  intuitiv empfunden, aber kaum 
begriffl  ich auf den Punkt gebracht. Hier zeigen 
sich vielmehr Verlegenheitslösungen: So wird die 
Identität des Menschen theologisch außerhalb sei-
ner selbst gefunden, etwa in der Anrede des Men-
schen als Geschöpf Gottes.19 Damit aber lässt sich 
kein Kriterium gewinnen, um zu entscheiden, wel-
che Enhancer die menschliche Autonomie schüt-
zen und ab wann sie dazu führen, dass der ‚Autos‘, 
also das Subjekt der Autonomie, sich in ein anderes, 
neues Subjekt transformiert. Dieselbe Problematik 
zeigt sich säkular an narrativen und prozeduralen 
Personenkonzepten: „Ein prozedurales Verständ-
nis von Persönlichkeit hält Wechsel im Lebensweg 
auch grundsätzlicherer Natur nicht grundsätzlich 
für ethisch verwerfl ich.“20 Die anvisierte Diff erenz 
von ‚sich selbst verändern‘ und ‚ein Anderer wer-
den‘ löst sich hier auf in eine „Graduierung“.21 Da-
gegen lassen sich jedoch begriffl  ich scharfe Korrela-
te fi nden. Sie bilden die Grundlage für die ethische 

Bewertung von Neuroenhancement und werden 
im folgenden Abschnitt beschrieben. Jene ethische 
Grundlage hängt zudem mit einem theologischen 
Einwand zusammen, der zunächst in seiner allge-
meinen Spielart zurückzuweisen ist.

5. Playing God: Der theologische Einwand lau-
tet ‚Playing God‘ – wenn der Mensch sich dar-
an macht, sich selbst zu optimieren, spielt er Gott 
und greift  in die Schöpfung ein, die in ihrer Güte 
zugleich Unvollkommenheit einschließt.22 Doch die 
Zusammenarbeit zwischen Gott und Mensch (co-
operatio Dei et hominis) beruht auf dem biblischen 
Motiv der Gottebenbildlichkeit, was explizit kreati-
ve menschliche Handlungen, die die Schöpfung ver-
ändern, einschließt.23 Mag man auch exegetisch der 
Meinung sein, dass das Herrschaft smotiv der Gott-
ebenbildlichkeit eine Herrschaft sbegrenzung ein-
schließt24, so ist jedoch nicht festgelegt, wo genau 
die Grenzen liegen sollen.25

Es bleibt zu resümieren: Die Einwände gegen Neu-
roenhancement überzeugen für sich genommen 
nicht. Miteinander kombiniert bilden sie womög-
lich hinreichende Gründe für eine Reglementie-
rung, aber auch die kombinierten Einwände müss-
ten sich mit einer Güterabwägung messen, und 
selbst dann noch ließen sich Zurückweisungen nur 
unter Vorbehalt vornehmen. Im Folgenden soll da-
her die Aufmerksamkeit auf eine Schärfung des 4. 
Einwandes gelegt werden, weil er prinzipieller Na-
tur ist.

III. Selbstbestimmt ein Anderer werden?
Neuroenhancement ist, wenn es autonom einge-
setzt wird26, eine Form der Selbstmanipulation: 
Ein Mensch entscheidet sich freiwillig dazu, sei-
ne Selbststeuerung oder Intelligenz mit Hilfe phar-
mazeutischer oder technischer Mittel zu erweitern. 

sollten wir darauf 
verzichten, das Gerät zu 
verbessern …?“ (Žižek, 
S. (2005): Körperlose 
Organe. Bausteine 
für eine Begegnung 
zwischen Deleuze und 
Lacan; Frankfurt a. M., 
S. 175).

16 Herms, E./Anzenba-
cher, A. (1996): Techni-
krisiken – Zum Beispiel 
Kernenergie. In: ZEE 
40, S. 5–22, hier S. 15.

17 Irrgang, B. (2012): 
Projektmedizin. Neue 
Medizin, technologie-
induzierter Werte-
wandel und ethische 
Pragmatik. Stuttgart, 
S. 108.

18 Krug, H. (2010): 
„Creatio ex medicamen-
to?“. Ein Beitrag zur 
ethischen Diskussion 
um das Neuroenhance-
ment aus christlich-
anthropologischer 
Perspektive. In: ZEE 
54, S. 290–300, hier 
S. 292.

19 A. a. O., S. 294.

20 Irrgang, B. (2012): 
Projektmedizin. Neue 
Medizin, technologie-
induzierter Werte-
wandel und ethische 
Pragmatik. Stuttgart, 
S. 112.

21 Clausen, J./Müller, 
O./Schwenzfeuer, S. 
(2008): Neuroethik. 
Aktuelle Fragen im 
Spannungsfeld zwischen 
Neurowissenschaften 
und Ethik. In: ZEE 52, 
S. 286–297, hier S. 291.

22 Krug, H. (2010): 
„Creatio ex medicamen-
to?“. Ein Beitrag zur 
ethischen Diskussion 

Forum_4_2016.indb   37Forum_4_2016.indb   37 08.11.16   09:5408.11.16   09:54



» schwerpunkt38

Dieser Schritt tastet die menschliche Autonomie 
so lange nicht an, wie der Mensch den Umgang 
mit diesen Mitteln trainieren muss, damit sie er-
folgreich funktionieren, denn so kann der Mensch 
selbst entscheiden, ob er den Trainingsaufwand leis-
ten will.27 Unterdessen ist es fraglich, ob die Fä-
higkeit zur Selbstdistanzierung nicht praktisch un-
terlaufen wird, sobald nicht abgerufene Potenziale 
auf die Persönlichkeit einwirken. Nehmen wir den 
Fall eines Neuro-Chips, der in ein Gehirn implan-
tiert wird und dem Menschen die Möglichkeit gibt, 
in einer Fremdsprache zu sprechen, die er nie ge-
lernt hat: Dieser Mensch mag zwar noch die Frei-
heit haben, diese Fremdsprache nicht zu benutzen. 
Aber es handelt sich doch um eine andere Freiheit, 
als sich dazu zu entscheiden, eine Fremdsprache 
nicht zu erlernen. Die einprogrammierte Fremd-
sprachenkompetenz ist subjektiv nicht hintergehbar 
und wird auch als nichtsubjektiv erlebt, da sie nicht 
angeeignet wurde, sondern einfach besessen wird.28

Das Beispiel zeigt, dass die autonome Entschei-
dung, seine neuronalen Kompetenzen zu erweitern, 
nicht etwa zu einem Zuwachs von Autonomie führt. 
Vielmehr wird bei einem solchen das Bildungsge-
schehen überspringenden Kompetenzzuwachs die 
Autonomie gleich mit übersprungen. Die freiwilli-
ge Entscheidung, eine Kompetenz zu besitzen, ohne 
sie sich anzueignen, bedeutet, sich einer fremden 
Kompetenz unterzuordnen. Das führt zur parado-
xen Praxis, dass ein Neuroenhancer unhintergehba-
re Kompetenzen subjektiv erlebbar implementiert, 
ohne dass sie subjektiv sind.29

Zur Autonomie gehören nicht nur die Ergebnis-
se eines Entscheidungsprozesses, sondern auch das 
eigene Erleben dieses Prozesses. Das Subjekt muss 
erleben können, dass seine Entscheidungen wirk-
lich von ihm selbst stammen. Das ist aber nicht an 
den Entscheidungsgehalten, sondern nur am Voll-
zug der Entscheidungsprozesse abzulesen. Dieser 
Vollzug, die Bildung von Autonomie, wird im obi-
gen Beispiel jedoch übersprungen. Zudem gehört 
zum eigenen Erleben, dass es dem Subjekt wider-
fährt. Das Subjekt kann nur entscheiden, für den 
Entscheidungsprozess aufmerksam zu sein, wenn 
es bereits in diesen Entscheidungsprozess verstrickt 
ist. Oder anders: Ein Subjekt kann sich nicht ent-
scheiden, frei zu sein. Dazu müsste es bereits frei 
sein. Martin Luther hat diese Bedingtheit der Au-
tonomie den „unfreien Willen“ genannt und daraus 
gefolgert, dass der Wille abhängig von Gottes Gna-
de ist.30 Das Widerfahren des eigenen Erlebens be-
zeugt diese existenzielle Selbstentzogenheit. Sie ist 
ein Anlass, von Gott zu sprechen als der Instanz, die 
man im Widerfahren des Erlebens miterlebt.31 Die-
se Selbstentzogenheit ist eine substantielle Bedin-
gung der Autonomie. Denn bei ihr wird das Sub-
jekt gerade nicht übersprungen. Vielmehr erlebt es 
sich nur in dieser Selbstentzogenheit. Zugespitzt: 

Die Abhängigkeit von Gott wird gerade in der frei-
en Autorenschaft  des eigenen Lebens erlebt.

Indem Neuroenhancer diese Ebene des Erlebens 
subjektiver Erlebnisse und Entscheidungen über-
springen können, überspringen sie auch die theo-
logische Fundierung der Autonomie. Die Diff erenz 
zwischen ‚sich selbst verändern‘ und ‚ein Anderer 
werden‘ wird genau an der Stelle signifi kant, an der 
die Selbstentzogenheit der eigenen Autonomie un-
abhängig vom eigenen Erleben etabliert wird: Ent-
zogen ist hier nicht das Erleben der nie gelernten 
Kompetenz, sondern seine neue Kompetenz selbst. 
An die Stelle eines theologisch zu entfaltenden 
Selbstverhältnisses tritt eine informationstechnolo-
gische Selbstentzogenheit. 

Hier überschneiden sich nun zwei Einwände ge-
gen Neuroenhancement: Der Mensch wird in un-
menschlicher Weise ein Anderer, indem er ‚Gott 
spielt‘. Autonomieverlust und ‚Playing God‘ verbin-
den sich zu ethisch schwerwiegenden Argumen-
ten gegen den Gebrauch von Neuroenhancern. Zu-
gleich geben sie signifi kante Kriterien an, welche 
bewusstseinsfördernden Mittel ethisch gerechtfer-
tigt werden können: nämlich alle jene, die das Er-
leben, also den Bildungsprozess der Autonomie des 
Menschen, nicht überspringen.

IV.  Bildungstheoretischer Ausblick
Mit zwei abschließenden Th esen sollen Konsequen-
zen für eine theologisch-ethisch verantwortete Bil-
dungsarbeit angedeutet werden:
1. Autonomie ist nicht lehrbar. Der Bildungsprozess 
des autonomen Subjekts ist zwar erlebbar, aber das 
Erleben selbst garantiert noch keine Autonomie. 
Pädagogische Anstrengungen können daher nicht 
darin aufgehen, Menschen zu befähigen, Autono-
mie durch Patientenverfügungen oder Werteanam-
nesen „festzuhalten“. Denn alle solche Versuche re-
duzieren die Autonomie auf ablesbare Gehalte und 
übergehen damit den Widerfahrenscharakter der 
Autonomie.
2. Daher ist die Wahrnehmung für die entzogene 
Seite der Autonomiebildung zu sensibilisieren, in-
dem auf den Widerfahrenscharakter des Erlebens 
geachtet wird. Zugespitzt ist die menschliche Auto-
nomie kein Werk des Menschen, sondern ein Werk 
Gottes. 

Die Wahrnehmung autonomer Prozesse 
wird spirituell eingeübt.

Wie oben am Beispiel des Fremdsprachenchips ver-
anschaulicht worden ist, wollen Neuroenhancer da-
gegen Selbstkompetenzen verfügbar machen, die 
dabei die Autonomie als Bildungsprozess über-
springen.
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